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Gilt das Gesetz 
in der ganzen
Schweiz?

Gesamtschweizerisches Gesetz, 
kantonale Strafverfolgung
Das Betäubungsmittelgesetz ist ein gesamt schwei -
zerisches Gesetz. Es gilt also generell überall. Kein
Kanton kann sich ihm entziehen – alle Polizeien,
Bezirksanwaltschaften und Gerichte sind verpflich -
tet, dem Gesetz Geltung zu verschaffen. Doch das
bedeutet nicht, dass es überall genau gleich an -
gewendet wird, denn die Strafverfolgung ist Sache
der Kantone. Sie legen die Prioritäten fest und kön-
nen durchaus verschieden mit dem einen Gesetz
umgehen. Somit gibt es verschieden hohe Strafen
fürs Kiffen und auch die Stärke der Verfolgung ist
unterschiedlich. 

Einige Unterschiede
In städtischen Regionen gibt es generell mehr
Verzei gungen: Vie le «Verdächtige» werden in den
städti schen Zen tren (City, Bahn hof, Parks, an Szene-
Treff  punk ten) kontrolliert – und verzeigt. Dort wer-
den sicher auch viele Kiffende verzeigt, die dort
nicht wohnen, aber Gras oder Hasch kau fen gehen
und dann auf der Gasse kontrolliert werden. Auch
wird in den Städten offensi ver gekifft: Am See, in
Parks oder auf Plätzen wird gerade von Jugendli -
chen nach wie vor sehr offen gekifft. Und das kann
natürlich Kon sequen zen haben.

Erstaunlich ist sicher, dass die Innerschweiz – sonst
nicht ge rade als liberale Gegend be kannt – nur
weni ge Verzeigun gen aufweist. Der Unterschied
zwischen Stadt und Land kommt sehr klar in den
beiden Halb kan tonen Baselland (tiefe Rate) und
Basel stadt (hohe Rate) zum Ausdruck.
Ein weiterer grosser Unter schied findet sich zwi -
schen den deutsch sprachigen Kanto nen und den
französisch sprachigen. Im Welschland ist nach wie
vor der Alkohol, vor allem der Wein, das zentrale
Rauschmittel. Es scheint, als ob die sehr positive
Sichtweise auf den Alkohol sowohl dessen Proble -
me verneint, als auch andere psycho aktive Sub -
stanzen dafür umso mehr verteufelt. 
Genf ist in der Welschschweiz die Ausnahme – dort
gibt es ähnlich viele Verzeigungen wie in Bern. Aus -
nahmen von der Regel in der Deutsch schweiz sind
Zürich, Aargau, Baselstadt und Schaff  hausen, die
überdurchschnittlich häufig ver zeigen.

Eine Gemeinsamkeit
Trotz aller Unterschiede zwi schen den Kantonen
gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit: Alle verzei -
gen Kif fende. Mal mehr, mal weniger, aber kein
Kanton hat das Verfolgen ganz eingestellt (siehe
auch Seite 21 für das Basler Modell).

Seite 17

Durchschnittliche Anzahl Verzeigungen wegen Konsums von Cannabis-Produkten, 
pro 1’000 Einwohnerinnen und Einwohner, nach Kantonen, für die Jahre 1999 bis 2008.
Quellen: 1) Schweizerische Betäubungsmittelstatistik 1999 bis 2008, Bundesamt für Polizei , Dienst für Analyse und Prä ven tion. 
2) Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes (ESPOP) 1999 bis 2008, Bundesamt für Statistik.
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